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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 99/14/0121 E 25. November 2002 RS 1 (hier ohne letzten Satz)

Stammrechtssatz

Sind mehrere potentiell Haftende vorhanden, richtet sich die haftungsrechtliche Verantwortung danach, wer mit der

Besorgung der Abgabenangelegenheiten betraut ist. Verletzt der mit abgabenrechtlichen Angelegenheiten nicht

befasste Vertreter seine eigenen P?ichten dadurch grob, dass er trotz Unregelmäßigkeiten des zur Wahrnehmung

abgabenrechtlicher Angelegenheiten Bestellten nichts unternimmt, um Abhilfe zu schaBen, so ist auch er haftbar, es

sei denn, dass ihm triftige Gründe die Erfüllung dieser wechselseitigen Überwachungsp?icht unmöglich machen.

Allerdings kommt eine Überprüfung der Tätigkeit des mit der Abgabenentrichtung betrauten Geschäftsführers durch

den anderen Geschäftsführer nur dann in Betracht, wenn ein Anlass vorliegt, an der Ordnungsmäßigkeit seiner

Geschäftsführung zu zweifeln (Hinweis E 29. April 1994, 93/17/0395.)
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